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* aus den meisten Festnetzen zum Ortstarif,
   Mobilfunk abweichend

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetz-
tes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gül-
tigen Fassung wird der 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und 
Straßenverkehr vom 12.06.2012
- Aktenzeichen 03260228683/hö

gegen: 

  Herrn 
  Mustafa Saka
  Fütingsweg 76
  47805 Krefeld

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist. 

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen. 

Der Bußgeldbescheid liegt bei der/dem Kreis Vier-
sen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0107 für den 
Empfänger offen und kann dort vom Empfänger ein-
gesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 11.10.2012
Im Auftrag

E r k e n s

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 819
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung

Gegen Bert Colenbrander, letzte bekannte An-
schrift:6373 JD Landgraaf NL,
Dorpstraat 40 D ist am 29.08.2012 ein
 Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr,
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,
 Aktenzeichen: 32/5 – 36 43 Ar.,
ergangen. Schriftstück wurde nach Niederlegung 
nicht abgeholt.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr sowie montags und 
mittwochs in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
eingesehen und in Empfang genommen werden auf 
meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0125.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, 17.10.2012
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 820

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal

Öffentliche Bekanntmachung

der Eröffnungsbilanz der Stadt Nettetal zum 
01.Januar 2009

Der Rat der Stadt Nettetal hat mit Beschluss vom 03. 
Juli 2012 die vom Rechnungsprüfungsausschuss mit 
einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk verse-
hene Eröffnungsbilanz gemäß der §§ 92, 95, 96 und 
101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2011 (GV.NRW. S. 685), festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz ist gemäß § 92 I i.V.m. § 96 II 
GO NRW der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 
21. August 2012 angezeigt worden.

Die unten stehende Eröffnungsbilanz wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 

Die Eröffnungsbilanz mit ihren Anlagen liegt ab so-
fort im Rathaus, Nettetal-Lobberich, Doerkesplatz 11, 
Zimmer 338, während der Dienststunden montags, 
dienstags, mittwochs und donnerstags von 8.30 Uhr 
– 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr – 16 Uhr und freitags 
von 8.30 Uhr – 12.30 Uhr zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. Weiterhin kann die Eröffnungsbilanz auch 
auf der Homepage der Stadt Nettetal (www.nettetal.
de) eingesehen werden.

Nettetal, 23.10.2012
Der Bürgermeister

Im Auftrag

Müller
Stadtkämmerer
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1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 33.706,99

1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 4.871.997,31
1.2.1.2 Ackerland 1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten 748.687,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 254.284,35 7.166.656,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 12.240,00
1.2.2.2 Schulen 0,00
1.2.2.3 Wohnbauten 1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 381.204,18 394.947,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasstrukturvermögens 26.604.395,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 478.290,35
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen/Verkehrslenkungsanlagen 92.253.024,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 649.541,15 119.985.251,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 161.673,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.765.677,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.362.244,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 433.450,67 131.269.902,07

1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 71.000.000,00
1.3.2 Beteiligungen 696.470,46
1.3.3 Sondervermögen 66.863.745,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 272.479,59
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 106.799,21
1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 24.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 37.025,92 24.143.825,13 162.976.521,06

2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 210.880,61
2.2.1.2 Beiträge 46.107,52
2.2.1.3 Steuern 508.506,65
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 8.082,99
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 277.931,04 1.051.508,81

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 49.114,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 40.141,67
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 6.130,94
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 113,67
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.847.162,06 2.942.663,16

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 4.158.504,72 8.152.676,69

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00

2.4 Liquide Mittel 2.224.765,74

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.123.979,30

307.781.551,85

AKTIVA
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1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 110.577.606,86
1.2 Sonderrücklagen 25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage 17.406.050,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 128.009.221,45

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen 28.424.759,01
2.2 für Beiträge 24.481.630,11
2.3 für den Gebührenausgleich 198.097,88
2.4 Sonstige Sonderposten 30.148.689,31 83.253.176,31

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen 37.954.304,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 240.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen 13.684.649,72 51.878.953,72

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 26.525.995,46 26.525.995,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00

10.678.199,79

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 107.304,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten 6.719.941,19
4.7.2 Erhaltene Anzahlungen 501.923,27 44.533.364,04

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 106.836,33

307.781.551,85

PASSIVA

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
       wirtschaftlich gleichkommen

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 820
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Erste Änderungssatzung vom 26.10.2012 zur Satzung der Stadt Nettetal über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 01.04.2011

Aufgrund der §§ 18, 19 und 19a des Straßen und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995  (GV NRW S.1028/SGV NRW 91) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2011 (GV NRW S.731) sowie des § 8 Abs. 1 und 1 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 06.08.1953, (BGBl. I, S.903; BGBl. III, 911-1) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I, S.1206) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
31.07.2009 (BGBl. I, S.2585) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV NRW S.432, 436) hat der Rat der Stadt Nettetal am 25.10.2012 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 01.04.2011 wird wie folgt geändert:

1. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „gemeinnützig“ gestrichen
b) Eingefügt wird folgender Absatz 2: 

„Gleichgestellt werden auf Antrag Veranstaltungen, deren Erlös direkt oder indirekt einem 
gemeinnützigen Zweck zugeführt wird oder die aus Gründen der Wirtschaftsförderung oder des 
Stadtmarketings im städtischen Interesse stehen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.
2. Der Gebührentarif wird wie folgt geändert:

Gebührentarif

zu § 10 der Satzung der Stadt Nettetal über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen 

Tarif-
stelle

Art der Sondernutzung Sondernutz-
ungsgebühr

1 Baubuden, Baugerüste, Baustofflagerungen, Aufstellung von 
Arbeitswagen, Baumaschinen, Baugeräten u. Containern -mit und ohne 
Bauzaun-

3,90 €

2 Lagerung von Gegenständen aller Art, für die Dauer von mehr als 24 
Stunden, soweit sie nicht unter Tarifstelle 1 fallen

3,90 €

3 Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten zu gewerblichen Zwecken 2,80 €
4 Warenauslagen, kommerzielle Werbe- und Verkaufsstände, Ausstellungen 

vor Ladenlokalen
3,90 €

5 Nichtkommerzielle Werbe- und Informationsstände von mehr als 24 
Stunden

1,70 €

6 a) bis zu 30 Plakattafeln / Woche < DIN A 3

b) bis zu 30 Plakattafeln / Woche > DIN A 3

soweit nicht gem. § 5 Abs. 3 ein Werbenutzungsvertrag besteht.

7,40 €

9,90 €

7 Erlaubnispflichtige Automaten an der Stätte der Leistung 3,90 €
8 Erlaubnispflichtige Auslage- und Schauvitrinen an der Stätte der Leistung 2,80 €
9 Ortsfeste Imbissstuben, Trinkhallen, Kioske u.ä. 3,90 €
10 Ambulanter Straßenhandel, Warenverkauf aller Art aus Fahrzeugen, 

monatlich je Fahrzeug
35,00 €

11 Wohnwagen mit einer Standzeit von mehr als 24 Stunden 3,30 €



824

12 Vorübergehend verlegte Leitungen aller Art je Monat und angefangene 100 
m Länge

3,90 €

13 Sonstigen Zwecken dienende Sondernutzungen       1,70 € bis 3,90 €

1. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt in diesen Fällen 1/30 
der Monatsgebühr.

2. Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sondernutzungen beträgt 10,00 €.
3. Soweit nicht anderes angegeben gelten die Gebühren je m² genutzte Fläche und Monat.
4. Eine Erlaubnis zu Tarifstelle 6 wird max. für einen Zeitraum bis zu 3 Wochen erteilt.

Artikel II 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 1. Änderungssatzung vom 26.10.2012 zur Satzung der Stadt Nettetal über Erlaubnisse 
und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 01.04.2011 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 26.10.2012
gez. 

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 823

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
2. Änderungssatzung vom 26.10.2012 zur Verwal-
tungsgebührensatzung der Stadt Nettetal vom 
14.11.2007 in der Fassung der 1. Änderungssat-
zung vom 05.11.2008

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023), ), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV NRW S.432, 
436) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgaben-

gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.12.2011 
(GV NRW S. 687) hat der Rat am 25.10.2012 folgen-
de Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Nettetal 
vom 14.11.2007 in der Fassung der 1. Änderungs-
satzung vom 05.11.2008 wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:
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§ 3

Gebührenfreiheit

1. Gebührenfrei sind

 a) Leistungen, für die nach gesetzlichen 
     Vorschriften sachliche oder persönliche
     Gebührenfreiheit besteht,
 b) Leistungen im Rahmen der Amtshilfe,
 c) Amtliche Beglaubigungen von Be-
     werbungsunterlagen für einen Beruf bei 
     Arbeitslosen und Jugendlichen.

2. Gleichgestellt werden auf Antrag Veranstaltungen, 
deren Erlös gemeinnützigen Zwecken zugeführt wird 
oder die aus Gründen der Wirtschaftsförderung oder 
des Stadtmarketings im städtischen Interesse ste-
hen.

2. Der Gebührentarif zu § 2 erhält folgende Fassung:

11. Mietspiegel 3,00 €

12. Ausleihe von Verkehrszeichen, Absperrvorrich-
tungen etc. ab Baubetriebshof pro Gegenstand je an-
gefangene Woche
- Absperrschranken, unbeleuchtet 11,00 €
- Absperrschranken, beleuchtet 19,00 € (3 Lampen), 
  25 € (5 Lampen)
- Sicherheitsbake, beleuchtet 8,00 €
- Verkehrszeichen ohne Aufstellvorrichtung 3,50 €
- Verkehrszeichen mit Aufstellvorrichtung 10,00 €
- Tribüne pro Stück 5,00 €
- Fahnenmast oder Spinne pro Stück 3,00 €
Bei Beschädigung oder Verlust eines Gegenstandes 
hat der Entleiher die Kosten der Reparatur oder Neu-
beschaffung zu tragen.

Artikel II
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 2. Änderungssatzung vom 
26.10.2012 zur Verwaltungsgebührensatzung der 
Stadt Nettetal vom 14.11.2007 in der Fassung der 1. 
Änderungssatzung vom 05.11.2008 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
    ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
    nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
    bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
    beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
    der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
    worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 26.10.2012
gez. 

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 824

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung 
am 25.10.2012 beschlossen:

„Auf Grundlage der von der Verwaltung gemeinsam 
mit der Arbeitsgemeinschaft Kommunale Planung 
aus Bochum (komplan) vorgelegten anlassbezoge-
nen „Schulentwicklungsplanung für die Sekundar-
stufe bis zum Schuljahr 2020/21“ wird folgendes be-
schlossen:

1. Die Gemeinschaftshauptschule „Am Ingenho-
venpark“ wird beginnend mit dem Schuljahr 
2013/2014 sukzessive aufgelöst und so lange 
auslaufend fortgeführt, wie ein ordnungsgemä-
ßer Schulbetrieb gewährleistet werden kann. 

2. 
a) Die Zügigkeit der Gesamtschule wird ab 

dem Schuljahr 2013/2014 um einen Zug 
auf fünf Züge erhöht, 

b) die Oberstufe der Gesamtschule wird auf 
drei Züge mit einer Aufnahmekapazität 
von 80 Schülerinnen und Schüler erhöht. 

c) Gleichzeitig wird die Gesamtschule zur 
dauerhaften Deckung des Raumbedarfs 
in der Sekundarstufe II zunächst um vier 
Klassenräume am Standort Breyell er-
weitert. Die erforderlichen baulichen In-
vestitionen im Zusammenhang mit der 
Erweiterung der Gesamtschule sollen 
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auf Grundlage der beabsichtigten Raum-
planung ausgeführt und die notwendigen 
Haushaltsmittel in den Wirtschaftsplan 
des NetteBetriebes eingestellt werden.

3. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird 
im Schuljahr 2015/2016 der Schulentwicklungs-
plan hinsichtlich der Erweiterung der Zügigkeit 
der Gesamtschule, 

a) hinsichtlich der Eingangsklasse 5, 

evaluiert. 

4. Sollte die Prüfung eine dauerhafte Erhöhung der 
Zügigkeit ergeben, werden die weiteren räumli-
chen Voraussetzungen in geeigneter Weise ge-
schaffen.“

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen den Ratsbeschluss kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungs-
gericht in Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düs-
seldorf oder Postfach 20 08 60, 41105 Düsseldorf, 
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim Ver-
waltungsgericht einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten oder der Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, zu 
erklären.

Nettetal, den 26.10.2012
gez. 

Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 825

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Umbenennung der Stichstraße Niedieckstraße in 
„An der Bahntrasse“

Der Ausschuss für Stadtplanung der Stadt Nette-
tal hat in seiner Sitzung am 11. September 2012 
folgende Straßenumbenennung beschlossen:

„Das Straßenteilstück mit den Adressen Niedieck-
straße 141a und 141b wird in „An der Bahntrasse“ 
umbenannt.“

Gemäß § 35 II VwVfG NRW wird diese Allgemeinver-
fügung hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Bekanntgabe gilt einen Tag nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt Kreis Viersen als erfolgt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich ein-
zureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten oder Vertreters versäumt, so wird dessen 
Verschulden dem Vertretenen zugerechnet.

Nettetal, den 22. Oktober 2012
Der Bürgermeister

In Vertretung

Susanne Fritzsche
Technische Beigeordnete
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Straßenumbenennung und Straßenbenennung

Der Ausschuss für Stadtplanung des Rates der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2010 
beschlossen, die in der Anlage in der Anlage als Planstraße 4 bezeichnete Straße des Gewerbegebietes 
VeNeTe „Gebrüder-Laumanns-Straße“ zu benennen. 

Eine Karte mit der Darstellung der Straße ist der Bekanntmachung als Anlage beigefügt.

Die Umbenennung bzw. Benennung dieser Straße wird hiermit nach § 41 Abs. 3 S. 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW S. 602) in 
der derzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gegeben. Als Tag der Bekanntgabe der Umbenennung bzw. 
Benennung wird der auf die Bekanntmachung im Amtsblatt Kreis Viersen folgende Tag bestimmt (§ 41 (4) 
VwVfG NRW). Der Beschluss mit Begründung kann während der Dienststunden, und zwar 

montags bis donnerstags     von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
       von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags       von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

bei der Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtplanung, Rathaus Lobberich, Doerkesplatz 11, im Zimmer 304 ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so wird dessen Ver-
schulden dem Vertretenen zugerechnet.

Nettetal, den 24. Oktober 2012
Der Bürgermeister

In Vertretung

Susanne Fritzsche
Technische Beigeordnete
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Straßenumbenennung und Straßenbenennung

Der Ausschuss für Stadtplanung des Rates der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2010 
beschlossen, die in der Anlage als Planstraße 2 bezeichnete Straße des Gewerbegebietes VeNeTe zwischen 
der Straße Poststraße (Kreisverkehr) und der Montel-Allee „Zillessen-Allee“ zu benennen. 

Eine Karte mit der Darstellung der Straße ist der Bekanntmachung als Anlage beigefügt.

Die Umbenennung bzw. Benennung dieser Straße wird hiermit nach § 41 Abs. 3 S. 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW S. 602) in 
der derzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gegeben. Als Tag der Bekanntgabe der Umbenennung bzw. 
Benennung wird der auf die Bekanntmachung im Amtsblatt Kreis Viersen folgende Tag bestimmt (§ 41 (4) 
VwVfG NRW). Der Beschluss mit Begründung kann während der Dienststunden, und zwar 

montags bis donnerstags     von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
       von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags       von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

bei der Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtplanung, Rathaus Lobberich, Doerkesplatz 11, im Zimmer 304 ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so wird dessen Ver-
schulden dem Vertretenen zugerechnet.

Nettetal, den 24.Oktober 2012
Der Bürgermeister

In Vertretung

Susanne Fritzsche
Technische Beigeordnete
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Straßenumbenennung und Straßenbenennung

Der Ausschuss für Stadtplanung des Rates der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2010 
beschlossen, die in der Anlage als Planstraße 1 bezeichnete Haupterschließungsstraße des Gewerbegebie-
tes VeNeTe zwischen der Straße An der Kleinbahn und der Steyler Straße “Montel-Allee“ zu benennen. 

Eine Karte mit der Darstellung der Straße ist der Bekanntmachung als Anlage beigefügt.

Die Umbenennung bzw. Benennung dieser Straße wird hiermit nach § 41 Abs. 3 S. 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW S. 602) in 
der derzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gegeben. Als Tag der Bekanntgabe der Umbenennung bzw. 
Benennung wird der auf die Bekanntmachung im Amtsblatt Kreis Viersen folgende Tag bestimmt (§ 41 (4) 
VwVfG NRW). Der Beschluss mit Begründung kann während der Dienststunden, und zwar 

montags bis donnerstags     von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
       von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags       von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

bei der Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtplanung, Rathaus Lobberich, Doerkesplatz 11, im Zimmer 304 ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so wird dessen Ver-
schulden dem Vertretenen zugerechnet.

Nettetal, den 24. Oktober 2012
Der Bürgermeister

In Vertretung

Susanne Fritzsche
Technische Beigeordnete
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Eintragung in die Denkmalliste

Hiermit wird gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz -DSchG-) vom 11. März 1980 (GV NW S. 226, ber. S. 716), zuletzt 
geändert durch Art. 259 des zweiten Befristungsgesetzes vom 05.04.2005 (GV.NRW. S. 274) in Verbindung 
mit § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG) vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 861) 
bekanntgemacht, dass das nachstehend aufgeführte Baudenkmal in die Denkmalliste der Gemeinde 
Schwalmtal eingetragen wurde:

lfd. Nr.   Tag der  Kurzbezeichnung  lagemäßige Bezeichnung
   Eintragung      (Gemarkung, Flur, Flurstück)

142   24.10.2012  „Mariennische Eschenrath“ Gemarkung Waldniel, 
                                                                                                                 Flur 77,  
                                                                                                                Flurstück 9   

Denkmalbeschreibung:

Muttergottesnische, 1932 (geweiht 29.05.1932), errichtet von den Franziskaner-brüdern aus dem ehem. St. 
Josephsheim Hostert (spätere Kent-School) in der nördlichen, durch die quer gestellte Nischenarchitektur 
abgefasten Ecke der Einfriedung des Josephsheim-Geländes.
Die Nische wird gerahmt von einem aus Backsteinen gemauerten Bogen mit Keilsteinbetonung, an den sich 
beiderseits gemauerte und als Akroterien leicht überhöhte Becksteinpfeiler anschließen, rechts zudem noch 
ein kurzes Wangenstück Mauer. Die kalottenförmige Rückwand der Nische ist weiß gefasst. In der Nische 
auf steinernem, altarartigem Unterbau eine Muttergottesstatue, ca. 1 m hoch, umgeben von einem gelben 
Strahlenkranz und auf einem Halbmond. Typus der Mondsichel-Madonna im Strahlenkranz (Offenbarung 
12.1).
Nach dem Ende des Josephsheims befindet sich die Mariennische heute in der Pflege und Obhut der 
Eschenrather Nachbarschaft.

Das Baudenkmal unterliegt den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Eintragung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich 
oder zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden.

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung 
erhalten können.

Schwalmtal, den 24.10.2012
  gez. Bernd Gather

-Allgemeiner Vertreter 
des Bürgermeisters-

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 834
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Tönis-
vorst: 
Einladung zu der 23. Sitzung des Rates der Stadt 
am
31.10.2012, 18:00 Uhr Rathaus St. Tönis, Sit-
zungssaal,
I. Etage, Hochstraße 20a, 47918 Tönisvorst

1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
 und Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt
2  Einwohnerfragestunde
3  Schriftliche Einwendungen gegen den 
 öffentlichen Teil der Niederschrift der letzten  
 Sitzung
4  Anfragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung
5  Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung
5.1  Antrag der CDU-Fraktion vom 30.08.2012
 betreffend Umbesetzungen in Ausschüssen
5.2  Antrag der CDU-Fraktion vom 05.09.2012 
 beteffend die Einführung einer Ehren amts-
 karte des Landes Nordrhein-Westfalen in
 Tönisvorst
5.3  Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung der 
 UWTFraktion zum Thema Niederschlags-
 wassergebühr für Straßenbaulastträger
5.4  Antrag der CDU-Fraktion vom 05.09.2012
 betreffend die Arbeit des Kommunalen 
 Ordnungsdienstes
5.5  Antrag de CDU-Fraktion vom 11.09.2012 
 betreffend die Vorlage eines Jahresberichtes 
 der Polizei über die Kriminalitätsentwicklung  
 vor Ort
6  Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 
 GO NRW
6.1  Anregung betreffend die Änderung der Fried-
 hofssatzung
7  Bebauungsplan Tö-7 "Corneliusplatz",
 3. Änderung, Stadtteil St. Tönis
8  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Tö-19d
 "Sanierung Ortskern St. Tönis - östl. Ring-
 straße", Stadtteil St. Tönis und gemäß § 13a 
 BauGB Bebauungsplan der Innenentwick-
 lung
9  Bebauungsplan Tö-40 "Verbindungsstraße",
 2. Änderung, Stadtteil St. Tönis Satzungsbe-
 schluss
10  Mitteilungen

Nichtöffentliche Sitzung
11  Schriftliche Einwendungen gegen den nicht- 
 öffentlichen Teil der Niederschrift der letzten
 Sitzung
12  Anfragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung
13  Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung

14  Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 
 GO NRW
15  Schwimmbad H2Oh, hier: Anpassung des
 Pachtvertrages vom 29.04.2009
16  Antrag gem. § 24 GO NRW der kath. Kirchen-
 gemeinde St. Cornelius auf Gewährung eines
 Mietzuschusses zum Trägeranteil für den 
 Neubau der Kindertageseinrichtung Marien-
 heim
17  Bodenordnungsverfahren nach dem Flur-
 bereinigungsgesetz (FlurbG) für das Stadt-
 gebiet Tönisvorst, hier Vorst - Mühlenbroich
18  Bestattungs- und Unterhaltungsarbeiten auf 
 dem städtischen Friedhof Vorst, sowie die 
 gärtnerische Pflegeleistung auf dem Ehren-
 friedhof Vorst
19  Mitteilungen

Tönisvorster Amtsblatt    Jhrg. 18/Nr. 24/S. 141

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 835

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Adam Korzus , zuletzt wohnhaft 41751 Vier-
sen, Rennstr. 17 , gerichtete Gebührenbescheid vom 
08.05.2012 konnte nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es er-
folgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt des 
Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 17.10.2012 
Der Bürgermeister

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag

gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 835
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 118 „Neue Mühlenstraße“ in Viersen
- Beschluss über die Teilaufhebung und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit –

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und –planung am 26.06.2012 sind folgende Beschlüsse 
gefasst worden:

„1. die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 118 „Neue Mühlenstraße“ in Viersen

 2. die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1)  BauGB durch zweiwöchigen Aushang nach 
vorheriger Bekanntmachung durchzuführen.

Der Planbereich liegt in der Gemarkung Viersen im Bereich Unterbeberich. Das Plangebiet umfasst hierbei 
vollständig bzw. teilweise die Flurstücke Nr. 143, 144, 338, 339, 434, 437, 467, 468, 553, 674, 675, 684, 
930, 937, 939, 940, 941, 942, 945 946 innerhalb der Flur 20 sowie die Flurstücke 406 und 481, Flur 107 und 
Flurstück 217, Flur 106. Der Planbereich wird im Westen durch die Gladbacher Straße, im Norden durch 
Grünflächen, im Osten durch freie Feldflächen und  im Süden durch Freiflächen und einzelne locker bebaute 
Grundstücke entlang der Mühlenstraße begrenzt. Der Planbereich ist ca. 1,4 ha  groß.

Grundlage für diese Beschlüsse sind die §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. 2011 S. 685) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).“

Planungsziel:
Die Stadt Viersen beabsichtigt die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 118 „Neue Mühlenstraße“ in 
Viersen.

Die Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 118 entspricht nicht mehr dem heutigen und zukünftigen Verkehrs-
konzept der Stadt Viersen.  Demnach soll der westliche Bereich des BP 118 zwischen Gladbacher Straße 
und dem Flurstück 164, Flur 20 aufgehoben werden. Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 118 
ergibt sich die Chance, den südlich des Hammer Baches gelegenen Bereich unter städtebaulichen Gesichts-
punkten zu entwickeln und dem bestehenden Gebäudeensemble eine neue Nutzung i.R. der Zulässigkeits-
bewertung gem. §35 BauGB (Vorhaben im Außenbereich) zu zuführen. 

Die Ziele und Zwecke der Aufhebung werden durch Planaushang dargestellt. Den Bürgern wird allgemein 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Planunterlagen liegen im Fachbereich 60/I - Bauleitplanung - Viersen, Bahnhofstraße 23, 2. Oberge-
schoss, während der folgenden Dienststunden aus:
  

vom 13.11.2012 bis einschließlich 27.11.2012

montags bis freitags  vormittags von 07.45 bis 12.45 Uhr
montags bis donnerstags nachmittags von 13.15 bis 17.00 Uhr

Der Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 118 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Viersen, den 25.10.2012
Der Bürgermeister

In Vertretung
gez. Zenses

Technischer Beigeordneter 
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Bekanntmachung 
des Umlegungsausschusses 
der Stadt Viersen
Hinweis: Auf Grund eines redaktionellen Fehlers ist 
eine erneute Veröffentlichung der Bekanntmachung 
erforderlich.

Umlegungsgebiet Nr. 249 –Kampweg-Lindenal-
lee– 
O. Nr. 01 und 23-2

Der Umlegungsausschuss der Stadt Viersen hat mit 
Einverständnis der betroffenen Rechtsinhaber durch 
Beschluss vom 19.09.2012 gem. § 76 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S.2414), in der derzeit gül-

tigen Fassung, innerhalb des Umlegungsgebietes Nr. 
249 den Umlegungsplan (Umlegungskarte und Um-
legungsverzeichnis) für das nachfolgend aufgeführte 
Grundstück aufgestellt:

Gemarkung  Dülken
Flur   39
Flurstück  146

Mit der Zustellung der ihre Rechte betreffenden Aus-
züge aus dem Umlegungsplan an die Beteiligten ist 
der durch Beschluss vom 19.09.2012 für das Um-
legungsgebiet Nr. 249 teilweise aufgestellte Umle-
gungsplan am 21.09.2012 unanfechtbar geworden.

Mit der Bekanntmachung nach § 71 BauBG wird der 
bisherige Rechtszustand durch den in dem Umle-
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gungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand er-
setzt.

Viersen, 22.10.2012
Umlegungsausschuss

der Stadt Viersen
Der Vorsitzende

gez.
Müller

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 837

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Der Beteiligungsbericht der Stadt Willich für das Wirt-
schaftsjahr 2011 gemäß § 117 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW Seite 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 
(GV NW Seite 685) wurde von der Stadt Willich, Ge-
schäftsbereich Zentrale Finanzen erstellt und hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die Einsicht in den Be-
richt ist jedermann gestattet. 

Der Beteiligungsbericht 2011 wird ab sofort bis zur 
Bestätigung des Gesamtabschlusses 2012 in Willich, 
Hauptstraße 6, Zimmer 105 im Vorwerk des Schlos-
ses Neersen innerhalb der folgenden Dienstzeiten 
verfügbar gehalten:

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
daneben 
mittwochs von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Willich, den 22.10.2012
Stadt Willich

Der Bürgermeister
I.V. 

gez.

(Kerbusch)
Stadtkämmerer

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 838

Bekanntmachung 
der Stadt Willich

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
und den dazugehörigen Anlagen der Stadt Willich für 
das Haushaltsjahr 2013 kann gem. § 80 (3) Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.09.2012 (GV. NRW. S. 436), ab dem 05.11.2012 
für die Dauer des Beratungsverfahrens (bis zur Rats-
sitzung am 18.12.2012) innerhalb der Dienstzeiten

montags – freitags 08.30 – 12.30 Uhr
und
mittwochs 14.00 – 17.00 Uhr
im Schloss Neersen (Vorwerk I), Hauptstr. 6, Zimmer 
105, eingesehen werden.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2013 einschließlich Anlagen können Einwohner 
oder Abgabepflichtige der Stadt Willich innerhalb ei-
ner Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung 
Einwendungen erheben. Über diese Einwendungen 
beschließt der Rat der Stadt Willich in öffentlicher Sit-
zung.

Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift beim Bürgermeister in Willich, Hauptstr. 6 
(Schloss Neersen) oder im Geschäftsbereich Zentra-
le Finanzen (Vorwerk des Schlosses Neersen), Zim-
mer 105, zu erheben.

Willich, den 25.10.2012
Stadt Willich

gez.
(Heyes)

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 838

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Objekt- 
und Wohnungsbau zum 31.12.2011

Gemäß § 26 Abs. 3 für das Land NW wird der Jah-
resabschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2011 werden ab dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses in der Verwaltung des 
Eigenbetriebes Objekt- und Wohnungsbau, Vierse-
ner Straße 2, Zimmer 204, 47877 Willich, zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung gehalten.

Willich, den 18.10.2012

Eigenbetrieb Objekt und Wohnungsbau
gez. Stukenberg

Betriebsleiter
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Geschäftsbericht zum 31.12.2011

Objekt. und Wohnungsbau der Stadt Willich

Inhaltverzeichnis

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

4. Anlagenspiegel

5. Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebs-
    zweigen

6. Lagebericht
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Abl. Krs. Vie. 2012, S. 838

Einwohner am 31. August 2012   
   
(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW vom 31. De-
zember 2011)   
   
     insgesamt männlich weiblich
   
Gemeinde Brüggen     15.835     7.757     8.078
Gemeinde Grefrath     15.502     7.626     7.876
Stadt Kempen      35.708   17.310   18.398
Stadt Nettetal      42.006   20.606   21.400
Gemeinde Niederkrüchten    15.398     7.615     7.783
Gemeinde Schwalmtal    18.816     9.168     9.648
Stadt Tönisvorst     29.554   14.306   15.248
Stadt Viersen      75.388   36.410   38.978
Stadt Willich      51.791   25.359   26.432
   
Kreis Viersen    299.998 146.157 153.841

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 864
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Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft 
Viersen-Boisheim

Einladung

Die Eigentümer der Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Viersen-Boisheim gehören, wer-
den hiermit zur Jahresversarnmlung 2012 am Mittwoch, den 21.November 2012 (Buß- und Bettag) um 
20:00Uhr in das Pfarrheim" Haus Karpharnaum", Viersen-Boisheim, Pastoratsstr. 5, eingeladen.

Tagesordnung:
TOP 1.  Eröffnung und Begrüßung
TOP 2.  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
TOP 3.  Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der von ihnen vertretenen Flächen
TOP 4   Genehmigung der Niederschrift der Jahresversammlung 2011
TOP 5   Kassenbericht für das Geschäftsjahr 1.4.2011 - 31.3.2012
TOP 6   Bericht der Kassenprüfer
TOP 7   Entlastung der Geschäftsführung und des Gesamtvorstandes
TOP8   Neuwahl des Vorstandes der Jagdgenossenschaft
  a) Wahl des Jagdvorstehers
  b) Wahl des 1. Beisitzers
  c) Wahl des 2. Beisitzers
  d) Wahl des 1. stellvertretenden Beisitzers
  e) Wahl des 2. Stellvertretenden Beisitzers
  f) Wahl des Kassenführers
  g) Wahl des stellvertr. Kassenführers
  h) Wahl des Schriftführers
  i) Wahl des stellvertr. Schriftführers
  j) Wahl des Vertreters der örtlichen Landwirtschaft -ohne Stimmrecht-
TOP 9   Wahl der Kassenprüfer
TOP 10 Beschlussfassung über den Haushalt 1.4.20 13 - 31.3.2014
  und der zur Verteilung kommenden Jagdpacht
TOP 11  Mitteilungen und Verschiedenes

Jagdgenossen, die verhindert sind, können sich gern. § 10AbsA der Satzung der Jagdgenossenschaft durch 
eine volljährige geschäftsfähige Person vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss sich vor Beginn der Ver-
sammlung durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen. Ein Bevollmächtigter darf höchstens drei Jagdgenos-
sen vertreten. Die von dem Bevollmächtigten vertretene Fläche darf einschließlich seiner eigenen Flächen 
ein Drittel der jagdbaren Fläche der Jagdgenossenschaft nicht überschreiten.

Viersen-Boisheim, 11.0ktober 2012
gez. Heinz Erkens

_ - Jagdvorsteher -

Abl. Krs. Vie. 2012, S. 865
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